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DIE RENTENANSTALT IM WANDEL DER ZEIT

^ongefftoniert
Von vornherein war beabsichtigt,
die Tätigkeit der Rentenanstalt
nicht nur auf den Kanton Zürich
zu beschränken, sondern auf die
ganze Schweiz auszudehnen. Es
handelte sich also in erster Linie
darum, in den übrigen Kantonen
die Konzession zum Geschäfts-
betrieb zu erlangen. Im allge-
meinen fand das entsprechende
Gesuch bei den Kantonsregierun-
gen eine günstige Aufnahme. Be-
reits am 21. Dezember 1857 ging
als erste die Geschäftsbewilligung
aus Nidwaiden ein; die andern
folgten nach, wenn auch da und
dort mit einem gewissen Zögern.
Gleichzeitig wurden die Kantone
auch eingeladen, in den Aufsichts-
rat der Rentenanstalt ihre Ver-
treter abzuordnen.

Seit 1885 erteilt nunmehr der
Bund an Stelle der Kantonsregie-
rungen die Ermächtigung zum Ge-
schäftsbetrieb. Ferner werden heute
an Stelle der Regierungsdelegierten
Versicherte aus allen Teilen un-
seres Landes in den Aufsichtsrat
der Rentenanstalt gewählt.

Diese echt föderalistische Einrich-
tung. entspricht ganz eidgenössi-
schem Wesen; sie hat sich auch
bei der Rentenanstalt bewährt und
sie zu einer Institution gemacht,
die im ganzen Volk verankert ist
und die das Vertrauen aller Bevöl-
kerungskreise geniesst. Wollen
nicht auch Sie sich der Renten-
anstalt anvertrauen, die auf so
breiten Grundlagen ruht?

Hauptsitz in Zürich, Alpenquai 40.


	...

